
___________ 
An die Mitglieder des Verfassungsausschusses 
nachrichtlich den Ministerien 

THÜRINGER LANDTAG 99096 Erfurt, den 13.01.2023  
    7. Wahlperiode 
 
 Verfassungsausschuss 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

3 5 .  S i t z u n g  a m  F r e i t a g ,  d e m  2 0 . 0 1 . 2 0 2 3 ,  1 4 : 0 0  U h r  
 
 

 
in Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Raum F 101 
 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - 

Weiterer Ausbau der direkten Demokratie auf Landesebene 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN   
- Drucksache 7/158 - 
 dazu: - Vorlagen 7/658 /674 /683 /1040 /1054 /1055 /1059 /3282 /3443 /3475 /3624 
  /3733 � 

 Zuschriften 7/1860 /1881 /1882 /1885 /1892 /1893 /1894 /1897 /1898 
/1899 /1900 /1901 /1912 /1913 /1915 � 

- Kenntnisnahmen 7/654/656/657/658/668/669/680 - 
 
hier: Auswertung der mündlichen und schriftlichen Anhörung und des ODF   

 
2.  Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - 

Reform des Staatsorganisationsrechts 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU   
- Drucksache 7/1628 - 
dazu: - Vorlagen 7/1040 /1047NF /3282 /3444 /3476 /3623 /3943 � 

- Zuschriften 7/847 /1885 /2004 /2006 /2007 /2008 /2009 /2010 /2011 
/2012 /2013 /2014 /2015 /2016 /2020 /2021 /2022 /2035 � 
Kenntnisnahmen 7/651/656/658/667/668/698/703 - 

 
hier: Auswertung der mündlichen und schriftlichen Anhörung und des ODF zum 

✁✂✄☎✄✆✝✞☎✟✠✄✡ ☛☞✞✠✝✌✄✍✆✎✏✆✑✒ 
 
 
3.  Sonstiges 

    
 
    

  
 

Schard 
Vorsitzender 

 



Hinweise: 
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist auch weiterhin ein achtsamer und rücksichtsvoller Umgang 
geboten.  
 
Sind beispielsweise physische Kontakte in den Gebäuden des Landtags unvermeidbar, wäre es aus 
Gründen sowohl der Eigenverantwortung als auch der Verantwortung für unsere 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehr zu begrüßen, wenn neben der Beachtung der 
bekannten Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln auch weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
wird. 
 
Zur Lüftung der Sitzungssäle während der Sitzungen der Ausschüsse und weiteren Gremien des 
Landtags gelten aktuell folgende Festlegungen: 
 
- Sitzungen im Plenarsaal: Lüftungs- bzw. Erholungspausen nach jeweils 120 Minuten 

Sitzungsdauer für jeweils 20 Minuten mit Verlassen des Saals 
- Sitzungen in den weiteren Sitzungssälen: Lüftungs- bzw. Erholungspausen nach jeweils 75 

Minuten Sitzungsdauer für jeweils 10 Minuten 
 


